
§ 019a UrhG

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der
Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu
Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist.

1https://juristi.club/juristikon/entry/6752-019a-urhg/

https://juristi.club/juristikon/entry/6752-019a-urhg/

